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Sachverhalt
Die bisher geltende Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf ist nicht 
verfassungsgemäß.
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer. 
Aufwandsteuern dürfen ausschließlich die in der Einkommensverwendung für den 
persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners belasten.
In der bisherigen Satzung waren auch Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, 
Vereine und Genossenschaften Steuerschuldner. Diese haben jedoch keinen 
persönlichen Lebensbedarf und können somit keine Schuldner einer 
Aufwandsteuer sein.
Weiterhin wurde bisher eine Züchtersteuer erhoben. Bei dieser Steuer ist jedoch 
die Einkommensentstehung und nicht die Einkommensverwendung betroffen. 
Folglich stellt diese keine Aufwandsteuer dar und kann nicht erhoben werden.
Diese Mängel wurden nunmehr behoben.

Außerdem wurde der § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung (Steuerbefreiung) um die 
Merkzeichen der Schwerbehinderungen ergänzt.

§ 9 Abs. 1 dieser Satzung wurde vereinfacht, indem für alle Hunde der Antrag auf 
Steuervergünstigung zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Vergünstigung wirksam werden soll, zu stellen ist.

Weiterhin wurde durch das Innenministerium eine neue Hundehalterverordnung – 
HundehVO M-V erlassen. Die Regelungen im § 3 der HundehVO (Gefährliche 
Hunde) wurden in der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer entsprechend berücksichtigt. 

Zudem wurde die Satzung um den § 13 a ergänzt. Hier wurden die 
Datenschutzhinweise hinzugefügt. 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Gemeinde Siemz-Niendorf über die Erhebung einer Hundesteuer.
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Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n
1 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf 

über die Erhebung einer Hundesteuer (öffentlich)

2 Verbandsinformation des Städte- und Gemeindetages zur 
Verfassungsmäßigkeit der Hundesteuer (öffentlich)

3 Hundehalterverordnung vom 11.07.2022 (öffentlich)
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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf 
über die Erhebung einer Hundesteuer vom _____________

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2019 (GVOBl. M-V S. 467), und der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetztes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1162) wird nach Beschluss der 
Stadtvertretung Schönberg vom ______________ nachfolgende 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf über die Erhebung einer 
Hundesteuer vom 07.11.2019 erlassen:

Vormerkung:
Sofern in der nachfolgenden Satzung die männliche Form gewählt wurde, umfasst 
diese auch die weibliche Form.

Artikel 1

Die Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf über die Erhebung einer Hundesteuer 
vom 07.11.2019 wird wie folgt geändert:

Der § 1 Abs. 2 (Steuergegenstand) erhält folgende Fassung:
„Der Begriff gefährlicher Hund bestimmt sich nach § 3 der Verordnung über das 
Führen und Halten von Hunden (Hundehalterverordnung - HundehVO M-V) in der 
jeweils gültigen Fassung. Eine Besteuerung als gefährlicher Hund erfolgt, wenn die 
örtliche Ordnungsbehörde die Gefährlichkeit eines Hundes feststellt. Für 
gefährliche Hunde erfolgt keine Steuerbefreiung (§6) und Steuerermäßigung (§7) 
gemäß dieser Satzung.“

Der § 2 Abs. 2 (Steuerschuldner) erhält folgende Fassung:
„Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt aufgenommen hat. 
Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbewahrung genommen 
hat oder auf Probe oder zur Anlernen hält.“

Der § 2 Abs. 3 (Steuerschuldner) erhält folgende Fassung:
„Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern 
gemeinsam gehalten.“

Der § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 (Steuerbefreiung) erhält folgende Fassung:
„Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe von Menschen mit Behinderung benötigt 
werden; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises mit den dort eingetragenen Merkzeichen „Bl“, „TBl“, 
„aG“, „Gl“, „G“ und „H“ abhängig gemacht;“

Der § 6 Abs. 2 (Steuerbefreiung) wird angefügt und erhält folgende Fassung:
„Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 ist alle zwei Jahre unter Vorlage 
eines gültigen ärztlichen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnisses neu zu beantragen.“

Der § 8 (Züchtersteuer) wird ersatzlos gestrichen.

Der § 9 Abs. 1 (Steuervergünstigungen) erhält folgende Fassung:

Seite 3 von 17



„Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von zwei Wochen vor Beginn 
des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei 
der Gemeinde Siemz-Niendorf zu stellen.“

Der § 13a (Datenverarbeitung) wird hinzugefügt und erhält folgende Fassung:

„(1) Zur Ermittlung der Steuerschuldner und zur Festsetzung der Steuer im 
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung sind die Erhebung und die 
Verarbeitung folgender Daten gemäß den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, im Besonderen gemäß der §§ 3 – 8 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V) vom 22. Mai 2018 (GVOBl. M-V 2018, 
S. 193) durch die Gemeinde Siemz-Niendorf zulässig:

Personenbezogene Daten werden erhoben über:
1. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und ggf. Kontoverbindung des Steuerschuldners
2. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer eines eventuell Handlungs- oder 
Zustellungsbevollmächtigten.

Daten dürfen erhoben werden durch Mitteilung oder Übermittlung von:
• Polizeidienststellen,
• Ordnungsämtern,
• Einwohnermeldeämtern,
• Kontrollmittleilungen anderer Kommunen,
• Tierschutzvereinigungen,
• Bundeszentralregister,
• Fachbereich Finanzen, Amtskasse des Amtes Schönberger Land.
Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der 
Steuer erforderlichen Daten erhoben.

(2)  Die Gemeinde Siemz-Niendorf ist befugt, auf der Grundlage von Angaben 
der Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein 
Verzeichnis der Steuerschuldner mit den für die Steuererhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu 
verarbeiten.

(3) Der Einsatz technikunterstützender Informationsverarbeitung ist zulässig.

Artikel 2

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf über die 
Erhebung einer Hundesteuer tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Siemz-Niendorf, den _______

Anne Haberkorn (Dienstsiegel)
Bürgermeisterin
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 
gemäß § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 
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